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Ortsteil: Heidenoldendorf 
Aufstellungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 

I.  gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 19-12 „Am Heidenbach/Küsterweg“, 2. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil:  Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet:  zwischen Landertweg und Heidenbach,  
 nordwestlich der Gaststätte Obernkrug (Am Heidenbach 8) 

II.  das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach  
§ 2 (4) BauGB anzuwenden. 

Das Verfahren wird der Prioritätenstufe II zugeordnet. 

Der Flurkartenauszug mit der verbindlichen Grenzdarstellung hing im Sitzungssaal aus. 
 
 
Sachdarstellung / Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 03.04.2017 stellt das Architektur- und Sachverständigenbüro Kramp einen Antrag auf 
vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 19-12 „Am Heidenbach/Küsterweg“ für das Grundstück Ge-
markung Heidenoldendorf, Flur 3, Flurstücke 415, 427 und 428 (siehe Antrag in der Anlage). Der Antrag-
steller beabsichtigt, auf der bestehenden Hofanlage „Am Heidenbach“ eine Mehrgenerationenwohnanlage 
zu realisieren. Die Anlage soll aus mehreren altersgerechten Wohnungen, einem Gemeinschaftsbereich 
und einer Carportanlage bestehen. Im Bereich der Hofanlage steht ein denkmalgeschütztes Gebäude, 
welches in der Planung berücksichtigt wird. Für eine bestehende Freifläche der Hofanlage ist eine spätere 
Wohnbebauung geplant. Das geplante Vorhaben ist mit den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes nicht vereinbar. 
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Die Verwaltung beurteilt den vorliegenden Antrag grundsätzlich positiv. Es handelt sich um eine kleinteilige, 
integrierte, wohnaffine Nutzung in ortskernnaher Lage. Das Thema des altersgerechten Wohnens wird 
zunehmend für eine älter werdende Gesellschaft steigende Relevanz einnehmen. Auch die ortskernnahe 
Lage, verbunden mit den dort befindlichen Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen, kann für ältere 
Bewohner eine hohe Qualität bilden. 

Nach erster Prüfung stellt auch die verkehrliche Erschließung des Grundstückes für die geplante Nutzung 
kein Problem dar. 

Insgesamt wird mit der beantragten Nutzung also eine bedarfsgerechte Ergänzung der Wohnmöglichkei-
ten, insbesondere für ältere Menschen, in Heidenoldendorf ermöglicht. 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 08.11.2017 hat die Verwaltung trotz der grund-
sätzlich positiven Bewertung eine Negativvorlage für den Antrag formuliert (siehe Drs.-Nr. Fb 6/352/2017).  

Dies begründete sich daraus, dass es Ende 2014 einen seinerzeit stark diskutierten Einleitungsbeschluss 
für einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan für einen erweiterten Standortbereich um die Antragsgrund-
stücke gegeben hat. Während der Beschluss zur Einleitung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
vom Rat am 03.07.2014 abgesetzt wurde, wurde ein erneuter Versuch am 01.10.2014 im Ausschuss für 
Stadtentwicklung abgelehnt. Der Rat der Stadt Detmold hat am 13.11.2014 abschließend einen Einlei-
tungsbeschluss mit 23 Ja und 22 Nein-Stimmen beschlossen. Das Verfahren ist jedoch nach dem Aufstel-
lungsbeschluss nicht weiter geführt und der Aufstellungsbeschluss nicht öffentlich bekannt gemacht wor-
den. Planerischer Inhalt des damaligen Antrages war die Errichtung eines Lebensmittelvollversorgermark-
tes in Kombination mit einem Discounter für die Ortsteilversorgung (siehe Drs.-Nr. Fb6/157/2014/1. Ergän-
zung). 

Gleichwohl war dieser Beschluss eine politische Absichtserklärung und galt nach wie vor als planerische 
Zielvorgabe für die Verwaltung. Gemäß dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept Detmolds liegt der in Re-
de stehende Bereich Landertweg/Bielefelder Straße im zentralen Versorgungsbereich Heidenoldendorfs. 
Diese Fläche ist die einzige Potenzialfläche für großflächige Nahversorgung in zentraler Lage in Hei-
denoldendorf. Es gibt keine weiteren adäquaten Flächen für Einzelhandelsbetriebe im zentralen Versor-
gungsbereich Heidenoldendorfs. Zudem ist es auch laut Einzelhandels- und Zentrenkonzept unstrittig, dass 
die Nahversorgungsstruktur des Heidenoldendorfer Ortskerns durch die Ansiedlung eines Vollsortimenters 
sinnvoll ergänzt werden würde. Die Aussage des Konzeptes bezieht sich jedoch explizit auf einen Standort 
in integrierter Lage. 

Im festgelegten Versorgungsbereich kann sonst nur noch durch Abriss vorhandener Gebäude eine hierfür 
ausreichend große Fläche geschaffen werden. Der in der Ortsmitte vorhandene Nahkauf bietet für eine 
zukunftsfähige Nahversorgung des einwohnerstärksten Ortsteils von Detmold keine ausreichende Be-
triebsgröße.  

Wie bereits o.g. ist die damalige Projektierung nicht weiter verfolgt worden. Zudem hat sich in den letzten 
drei Jahren keine weitere Entwicklung in Richtung eines Lebensmittelvollsortimenters ergeben. 

Der Einleitungsbeschluss aus 2014 war für die Verwaltung formal nach wie vor ein bindender politischer 
Auftrag. Gleichzeitig wollte man so ebenfalls darauf hinweisen, dass es sich hier um die letzte potenzielle 
Fläche für einen Vollsortimenter im Lebensmittelsegment in integrierter Lage in Heidenoldendorf handelt. 
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Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung haben der Negativvorlage nicht zugestimmt und die 
Verwaltung beauftragt, das durch den am 13.11.2014 gefassten Einleitungsbeschluss begonnene Vorha-
benbezogene Bebauungsplanverfahren für die ehemals geplanten Lebensmittelmärkte einzustellen. 

Gleichzeitig befürworteten die politischen Vertreter das privat beantragte Änderungsverfahren für eine 
Mehrgenerationenwohnanlage und beauftragten die Verwaltung ebenfalls, für das planungsrechtliche Ver-
fahren einen Aufstellungsbeschluss vorzubereiten. 
Zur Einhaltung der formalrechtlichen Abfolge der politischen Beschlussfassungen wurde zunächst die Ein-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens 19-12 „Nahversorgung Heidenoldendorf“ am 
13.12.2017 durch den Rat der Stadt Detmold einstimmig bei 21 Enthaltungen beschlossen.  
Die Verwaltung empfiehlt vor diesem Hintergrund dem Ausschuss für Stadtentwicklung, den Aufstellungs-
beschluss zu fassen, um die o.g. städtebauliche Projektierung einzuleiten. 
 
Auswirkungen für den städtischen Haushalt: 
      

Finanzielle Auswirkungen: Ja 
 

Nein 
 

 lfd. Jahr Folgejahre 

Ergebnisplan/-rechnung      

Im Budget enthalten      

 Ertrag  4.300,- € *       

 Aufwand  8.600,- € **       

Finanzplan/-rechnung      

Im Budget enthalten      

 Einzahlung  4.300,- € *       

 Auszahlung  8.600,- € **       

* = geschätzte Planungskosten (werden nach tatsächlichem Aufwand vom Antragssteller getragen) 

** = geschätzter Gesamtaufwand für das Bebauungsplanverfahren inkl. (nicht refinanzierbarer) Verwaltungstätigkeiten 
 
 
Der Bürgermeister 
i. V. 
 
 
Lammering 
 
 
 
 
Anlage 
Übersichtsplan  
Auszug aus der Liegenschaftskarte 
Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
Luftbild 
Schreiben des Antragstellers mit Anlagen 




























